Das neue Revisionsrecht
Auf den 1. Januar 2008  tritt das neue Revisionsrecht in Kraft.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

· Alle Kapitalgesellschaften werden unabhängig von der Rechtsform prüfungspflichtig. Dies gilt auch für Genossenschaften, Vereine und Stiftungen. Personen-gesellschaften sind nach wie vor von der Revision befreit.

· Prüfungsumfang und –intensität hängen von Grössenkriterien der Gesellschaft ab.

· Die Revision wird zweigeteilt in Ordentliche und Eingeschränkte Revision. Für Publikumsgesellschaften wird eine dritte Kategorie geschaffen.

· Ordentliche Revision: Kapitalgesellschaften, welche zwei der folgenden Kriterien in zwei aufeinanderfolgenden Jahren überschreiten unterliegen der Ordentlichen Revision:

· Bilanzsumme 10 Mio

· Umsatz 20 Mio

· Vollzeitstellen 50

· Alle übrigen Gesellschaften, welche diese Kriterien nicht erfüllen, sind neu eingeschränkt prüfungspflichtig und unterliegen der Eingeschränkten Revision.

· Die Revisionsstelle, welche Publikumsgesellschaften prüft, muss als staatlich beaufsichtigte Revisionsstelle registriert sein. Die Unabhängigkeitsvorsaussetzungen sowie die Aufsicht und Kontrolle sind weitergehender als für die übrigen Revisionssellen.

· Unterschied Ordentliche Revision/Eingeschränkte Revision: 

· Bei der Ordentlichen Revision sind umfangreichere Prüfungsstandard einzuhalten als bei der Eingeschränkten Revision. Nebst der Jahresrechnung und dem Gewinnverwendunsvorschlag ist neu auch die Existenz eines internen Kontrollsystem (IKS) zu bestätigen.

· Bei der Eingeschränkten Revision müssen keine Drittbestätigungen (z.B. Bank, Debitoren, Kreditoren) eingefordert werden, es müssen keine Inventurbeobachtungen durchgeführt werden und das IKS muss nicht geprüft werden. Ebenfalls entfällt eine Offenlegung an die Generalversammlung. 

· Als weiteres wurde das sogenannte Opting System als Novum eingeführt.

· Opting out. Ein Unternehmen, welches die Kriterien der ordentlichen Prüfung nicht erfüllt und eingeschränkt geprüft wird, kann vollständig auf eine Revisionsstelle verzichten, sofern die Gesellschaft nicht mehr als 10 Vollzeitstellen hat und die Gesellschaftseigentümer einstimmig mit dem Verzicht einverstanden sind.
· Opting up: Für die Gesellschaft besteht die Möglichkeit, von der Eingeschränkten Revision in die Ordentliche Revision zu wechseln, wenn Aktionäre, welche 10 % des Aktienkapitals vertreten dies verlangen.

· Zulassung. Die Revisionsaufsichtsbehörde überwacht die Revisorentätigkeit und umschreibt die Zulassungsvoraussetzungen für die Revisoren und Revisionsexperten. Voraussetzung für die Zulassung von Revisoren und Revisionsexperten sind u.a. der Abschluss eines Fachdiploms und die Fachpraxis.

